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■ Gestern, Mittwoch, hat der Ministerrat in seiner
32. Sitzung unter anderem folgende Berichte ange-
nommen:
Bericht des Sozialministers über den Gesetzesent-
wurf, mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz,
das Opferfürsorgegesetz und das Heeresversor-
gungsgesetz geändert werden. Damit wird für
Kriegsopfer und Opfer von Gewaltverbrechen der
Zugang zu einer Beschädigtenrente erleichtert.
Künftig genügt bereits eine Minderung der Erwerbs-
tätigkeit von 20 Prozent für den Rentenbezug. Die
geänderten Bestimmungen sollen mit 1. Jänner 2008
in Kraft treten.

Bericht der Justizministerin über das Berufsrechts-
änderungsgesetz. Dieses regelt die neuen Voraus-
setzungen für eine Berufslaufbahn in den klassi-
schen Rechtsberufen wie Notar oder Rechtsanwalt.
Ein Magister iuris wird dafür künftig nicht mehr
verlangt. Jeder erfolgreiche Absolvent eines rechts-
wissenschaftlichen Studiums mit einer Mindestdau-
er von vier Jahren kann einen Rechtsberuf ergreifen
– unabhängig vom erreichten akademischen Grad.
Damit wird vor allem Bachelor-Absolventen die Tür
zu den klassischen Rechtsberufen geöffnet. Die Ge-
setzesänderung gilt erst für Studienanfänger im
Wintersemester 2009/10. ■

■ Mehr Macht für
den Staatsanwalt.
■ Bei „Promipara-
graf“ muss Gericht
einschreiten.

Strafrechtler Richard Soyer kritisiert weiten Ermessensspielraum

Rechtsschutz nach der
Strafprozessreform

Wien. Die neue Strafpro-
zessordnung (StPO) sorgt
noch vor in Kraft treten im
Jänner 2008 für hitzigen
Gesprächsstoff. Wie sieht
der Rechtschutz nach der
Reform aus und wie ver-
trägt sich die neue Macht
des Staatsanwaltes mit ei-
ner unabhängigen Justiz?
Diese Fragen diskutierten
Experten am Dienstag im
Rahmen des Rechtsschutz-
tages im Innenministerium.

Die StPO verteilt die Rol-
len im Vorverfahren neu:
Der Staatsanwalt über-
nimmt die Leitung der Er-
mittlungen, lässt durch die
Kriminalpolizei Beweise er-
heben oder ermittelt selbst.
Er alleine entscheidet über
Anklage, Diversion oder
Verfahrenseinstellung. Da-
mit wird der Untersu-
chungsrichter durch den
Staatsanwalt, einem wei-
sungsgebundenen Verwal-
tungsorgan, abgelöst.

Kein rechtsstaatlicher
Supergau
Walter Geyer, leitender
Staatsanwalt, sieht darin
keinen rechtsstaatlichen Su-
pergau. „Das Gesetz ist klar
formuliert, indem es die
Verantwortung über das
Vorverfahren demjenigen
überträgt, der auch über das
Ergebnis entscheidet.“ In
„glamourösen“ Fällen
zwingt ein „Promipara-
graph“ den Staatsanwalt oh-

Von Reinhard Binder

nehin, gerichtliche Ermitt-
lungen zu beantragen.

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Staatsanwaltschaft
und Polizei ist eine Sonder-
form der Amtshilfe, meint
der Polizeijurist Gerhard
Pürstl. Eine Weisungsbefug-
nis des Staatsanwaltes an
die Polizei sieht er darin
nicht, denn zwischen beiden
Behörden muss laut Gesetz
„Einvernehmen hergestellt
werden“.

Kritik am neuen Rechts-
schutzsystem für kriminal-
polizeiliche Handlungen
kommt vom Rechtsanwalt
und Strafrechtsexperten Ri-
chard Soyer, der dieses als
„unzureichend“ bezeichnet
und sich eine Nachjustie-
rung wünscht. Soyer be-
fürchtet, dass die Verletzung
subjektiver Rechte nicht
hinreichend geahndet wer-
den kann. Es gäbe zahlrei-
che Einschränkungen mit ei-
nem weiten Ermessensspiel-
raum und unbestimmten
Gesetzesbegriffen. „Das sind

zahnlose Gummiparagra-
phen und kein normatives
Recht.“ Der Rechtsanwalt
begrüßt zwar die erweiter-
ten Beratungs- und Beweis-
antragsrechte, aber durch
zahlreiche Vorbehalte sind
auch diese eine stumpfe
Waffe geworden.

Amtshaftungsklage
künftig erschwert?
Auch für Pürstl hat der
Rechtschutz in der Reform
„Einbußen erlitten“. Über
Einsprüche von Beschuldig-
ten entscheidet nämlich zu-
erst der Staatsanwalt. Wenn
dieser den Einspruch ab-
lehnt, kann der Betroffene
die gerichtlichen Instanzen
bis ans Oberlandesgericht
ausschöpfen. Bejaht der
Staatsanwalt allerdings eine
Verletzung, gibt es keine
Möglichkeit auf Überprü-
fung. Fraglich bleibt dann,
ob aufgrund der Entschei-
dung des Staatsanwaltes
eine Amtshaftungsklage
durchgesetzt werden kann.

Als längst überfällig er-
achten die Diskutanten die
gesetzliche Neuregelung
der Ermittlungsmethoden.
So sind verdeckte Ermitt-
lungen nicht mehr auf die
Bekämpfung der Drogenkri-
minalität beschränkt, und
bei Observationen dürfen
künftig auch Peilsender
verwendet werden. Der Ab-
schluss von Scheingeschäf-
ten – zum Beispiel der Kauf
von Suchtmittel durch ei-
nen Polizisten zur Überfüh-
rung des Dealers – wird ge-
setzlich verankert und soll
zulässig sein, wenn die Auf-
klärung eines Verbrechens
ansonsten wesentlich er-
schwert wäre.

Die Bestimmungen über
Lauschangriff und Raster-
fahndung (mit richterlicher
Bewilligung) werden über-
nommen. Der Rechtschutz-
beauftragte Gottfried Stras-
ser fordert darüber hinaus
auch eine Normierung der
Onlineüberwachung im
Strafprozess. ■

Das Schicksal von Verdächtigen liegt bald in der Hand der Staatsanwaltschaft. Foto: dpa

■ Amtlich
Am 5. November 2007 sind erschienen:

Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich
Teil I/Nr. 74
74. Bundesgesetz: Genehmigung des
Bundesrechnungsabschlusses für das
Jahr 2006 (NR: GP XXIII AB 248 S. 35.).

Teil II/Nr. 303 bis 306
303. Verordnung: Ermächtigung der
Leiter von Organisationseinheiten des
Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft gemäß § 17a BHG zu über-
planmäßigen Ausgaben.

304. Verordnung: Rinderleukose-Un-
tersuchungsverordnung 2008.

305. Verordnung: Bangseuchen-Unter-
suchungsverordnung 2008.

306. Verordnung: IBR/IPV-Untersu-
chungsverordnung 2008.
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Die schwierige Suche nach
dem richtigen Facharbeiter
■ „Personal Austria
Messe“ eröffnet.

Wien. (mel) Wo auch im-
mer sich Personalmanager
treffen, beherrscht nach
wie vor nur ein Thema die
Debatte: der viel zitierte
Fachkräftemangel. Dabei
gibt es mittlerweile eine
ganze Reihe von Lösungs-
ansätzen für dieses Pro-
blem. Diese harren aller-
dings meist noch einer brei-
ten Umsetzung.

Zur Eröffnung der „Perso-
nal Austria Messe“ am Mitt-
woch in Wien wurden – wie
so oft – einige Vorzeigeun-
ternehmen in Sachen Lehr-
lingsausbildung ins Ram-
penlicht gerückt. Dabei lie-
ßen die Personalverantwort-
lichen keinen Zweifel da-
ran, dass nicht jeder Ju-

gendliche auf eine Lehrstel-
le hoffen kann: „Es ist uns
wichtig, die richtigen Leute
an Bord zu haben“, erklärte
etwa Alexandra Koch vom
Technik-Händler Haberkorn
Ulmer. Selektion lautet das
Zauberwort. Wer beim Aus-
sieben der Lehrlings-An-
wärter Hilfe braucht, kann
sich die Auswahl zum Bei-
spiel vom Personaldienst-
leister Manpower erledigen
lassen.

Alter als Kostenfaktor
Noch kostspieliger als das
Ausbilden junger Mitarbei-
ter dürfte aber das Beschäf-
tigen älterer Arbeitnehmer
sein. Alois Miedl von Tele-
kom Austria spricht gar
von einem „Aufnahme-
stopp“. Ältere Mitarbeiter
würden nur für Schlüssel-
positionen neu eingestellt.

Bei Haberkorn Ulmer macht
man laut Koch keinen Un-
terschied zwischen jungen
und alten Jobsuchenden –
sofern zweitere nicht zu
teuer sind: „Wir wollen uns
nicht durch Neuaufnahmen
unser Gehaltsschema zer-
stören“. ■

Ältere Arbeitnehmer sind
oft teurer als junge. Foto: bbx

■ Standard für Un-
ternehmen in Krisen.

Neue Norm gibt
Notfallplan vor

Wien. (sd) Unternehmen
sollten sich wappnen: Wenn
Server-Ausfälle, Brandkata-
strophen oder Finanzkrisen
das Geschäft lahm legen,
muss ein Notfallplan her.
Während die meisten Un-
ternehmen bereits intern
mit Regulativen vorgesorgt
haben, gibt es nun auch die
erste Norm, die die Best
Practice Erfahrungen im
Umgang mit solchen uner-
warteten Ereignissen fest-
legt. Die BS 25999 über
Business Continuity Ma-
nagement (Kontinuitätsma-
nagement) sieht konkrete
und übergreifende Maßnah-
men auf IT- und Prozess-
ebene vor, um ein Unter-
nehmen aus einer Krise in
den Alltag zurück zu füh-
ren. Dabei geht es darum,
Kundeninformationen und
Mitarbeiter zu schützen,
aber auch um die Aufrecht-
erhaltung der Unterneh-
mensreputation.

Es ist mehr als nur
Risikomanagement
Doch was unterscheidet
Kontinuitätsmanagement
von Risikomanagement?
„Business Continuity Ma-
nagement ist mehr. Man
braucht Risikomanagement
im Rahmen eines Business
Continuity-Prozesses“, er-
klärte Arnt Sandler vom
British Standard Institute
(BSI) Deutschland anläss-
lich der Veröffentlichung
der BS 25999.

„Die BS 25999 ist über-
greifend und deckt die ge-
samten Geschäftsabläufe
ab“, versicherte er. Darin
liegt auch der Unterschied

zur internationalen ISO
27001, die sich lediglich auf
Informationssicherheits-
Management beschränkt.

Bei der vom BSI entwi-
ckelten BS 25999 handelt
es sich um einen nationalen
Standard. Allerdings ist
Sandler davon überzeugt,
dass sich die Norm in den
nächsten drei bis fünf Jah-
ren zu einer internationalen
Norm – einer ISO – weiter-
entwickeln wird.

Mit einer Zertifizierung
können Unternehmen be-
weisen, dass sie für Risiken
vorgesorgt haben und die
Best Practices von Kontinui-
tätsmanagement erfüllen.

Wer sich nach der BS
25999 zertifizieren lassen
will, kann das auch in
Österreich tun. Da das BSI
hierzulande allerdings kei-
ne eigene Niederlassung
hat, muss man sich dafür
an die Stelle in Deutschland
wenden. Die Kosten allein
für die Zertifizierung ohne
Vorbereitung belaufen sich
bei einem Unternehmen
mit 100 Mitarbeitern auf
rund 5000 Euro.

Die Unternehmen, die al-
lerdings noch nicht fit für
die Zertifizierung sind,
müssen für die Vorberei-
tung noch tiefer in die Ta-
sche greifen. Markus Robin,
Manager der Unterneh-
mensberatung SEC Consult,
die Schulungen und Bera-
tungen zur BS 25999 anbie-
tet, kann die Kosten nicht
genau beziffern. Diese hän-
gen von der Dauer der Vor-
bereitungszeit ab. „Kleine
Organisationen, die gut vor-
bereitet sind, brauchen da-
für etwa drei bis sechs Mo-
nate Durchlaufzeit“, meint
Robin zur „Wiener Zei-
tung“. ■


